
 

ÄNDERUNGSÜBERSICHT 

REGELUNGEN FÜR DIE BEFÖRDERUNG VON 
GEFÄHRLICHEN STOFFEN UND GEGENSTÄNDEN 

Teil 2: DHL Paket und briefähnliche Sendungen national (gültig ab 01.07.2025) 

Die Regelungen wurden den gesetzlichen Änderungen des ADR* 2025 angepasst:  

■ Die als begrenzte Menge zugelassenen Gefahrgutmengen pro Versandstück orientieren sich weiterhin am Kapitel 3.4 ADR. 

■ Bestimmte anwendbare Sondervorschriften (SV) gemäß dem Kapitel 3.3 ADR wurden neu zugelassen bzw. gestrichen.  

■ Kennzeichnungsvorschriften aus dem Kapitel 5 ADR wurden aktualisiert. 

Legende: grün neu hinzugefügt; rot = entfallen / gelöscht  

 

DHL PAKET UND BRIEFÄHNLICHE SENDUNGEN NATIONAL 

Bisherige Regelungen (gültig seit 01.07.2023) Neue Regelungen (gültig ab 01.07.2025) 

Abschnitt 1 – Allgemeines / Geltungsbereich 

 

 

• DHL Kleinpaket hinzugefügt 

• Warenpost und DHL INFOPOST gelöscht 

• DIALOGPOST wurde umbenannt in DIALOGPOST GROß/ DIALOGPOST Schwer  

• Tabelle Überblick der Postprodukte hinzugefügt 

• Verweis auf nationale Gesetze und Verordnungen: Hinzufügen des IMDG-Codes 

und der Gefahrgutverordnung GGVSee  

• Ergänzung des Versandes von Gefahrstoffen nach CLP-Verordnung in 

zusammengesetzten Verpackung  

Abschnitt 2 – Zugelassene Stoffe und Gegenstände 

vorher Abschnitt 2 Überschrift „Ausgeschlossene und  

Zulässige Stoffe und Gegenstände“ 

Neu unterteilt in:  

• Abschnitt 2. Zugelassene Stoffe und Gegenstände und  

• Abschnitt 3 Ausgeschlossene Stoffe und Gegenstände 

Abschnitt 3 – Ausgeschlossene Stoffe und Gegenstände 

vorher Abschnitt 3 „Verpackung und Versand“ 

• Sondervorschriften SV 188 - dritte Bemerkung (Gefahrzettel 9a), SV 278, 296 

a), 309, 314, 318, 325, 326, 340, 363 C) D) E), J), K), L), 653, 672 2. 

Spiegelstrich nicht anwendbar, da hier vom Gesetzgeber spezielle 

Gefahrgutvorschriften mit Beförderungspapieren, speziellen 

Verpackungsvorschriften oder Beförderungen von radioaktiven Stoffen 

vorgesehen sind. 

• Sondervorschriften SV 296 b), SV 400, SV 406 ist ab 01.07.2025 neu 

zugelassen. 

Abschnitt 4 – Verpackung und Versand 

vorher Abschnitt 4 „Kennzeichnung“ 

 

• Hinweis eingefügt: auf kistenförmige, zusammengesetzte Außenverpackung 

gemäß 6.1.4.21 ADR/RID, auch bei Gefahrstoffen nach CLP  

• Die Anforderungen bezüglich der Wasserbeständigkeit gemäß 6.1.4.12.1 ADR/ 

RID wurden gelöscht 

Abschnitt 5 – Kennzeichnung Außenverpackung 

Vorher Abschnitt 5 „Besondere Hinweise“: 

 

• Kennzeichnung und Versand UN 3373 „Biologischer Stoffe, Kategorie B“ 

zugelassen  

• Stoffe gemäß SV 406 ADR/RID, mit Kennzeichen LQ  

(SV 653 gelöscht- bzw. neu in SV 406- max. 1 Liter Fassungsraum) 

• Lithiumbatterien und Natrium Ionen Batterien der UN-Nrn. 3090, 3091, 3480, 

3481, 3551 und 3552 müssen gem. Sondervorschrift 188/400 ADR/RID mit 

dem Kennzeichen gem. 5.2.1.9 ADR/RID versehen sein. 

Abschnitt 6 – Besondere Hinweise  

 Keine Änderungen 

*  ADR = Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, deutsch: Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
 


